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A B G A S U N T E R S U C H U N G

„Die AU bleibt in Bewegung“
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Viele Werkstätten müssen im Bereich AU tätig werden. Joachim Schneeweiss, Geschäftsführer von Brainbee 

Deutschland, jetzt Mahle Aftermarket Deutschland GmbH, erklärt warum.  

S
eit Beginn des Jahres muss bei der 
Abgasuntersuchung wieder am 
Endrohr gemessen werden. Dafür 

ist die Geräte-Leitfadenversion 5.01 not-
wendig. Doch viele Werkstätten besitzen 
diese noch nicht, berichtet Joachim 
Schneeweiss, Geschäftsführer der Mahle 
Aftermarket Deutschland GmbH, im 
 Interview mit der asp AUTO SERVICE 
PRAXIS. Zudem werden bei vielen Werk-
stätten zum 1.1.2019 neue Abgassonden 
fällig.

asp: Wie ist die Endrohrmessung im Markt 
angekommen?
J. Schneeweiss: Die Einführung des Leit-
fadens 5.01 ist wirksam zum 1.1.2018, 
 viele Werkstätten haben den Leitfaden 
5.01 aber noch nicht. Es gibt eine Ausset-

zungsperiode bis zum Jahresende. Aber 
wir empfehlen Werkstätten den Umstieg 
so rasch wie möglich zu machen. Denn 
zum Jahresende kommt dann mit der Ver-
schärfung der Grenzwerte für Euro-
6-Fahrzeuge eine Verschärfung der 
 Genauigkeitskriterien für die Abgasson-
den dazu. Für Benziner heißt sie Genau-
igkeitsklasse 0, bei Dieselmodulen ist sie 
inzwischen auch mit 0,1 m-1 definiert. 
Zudem wird zum 1.1.2019 die Kalibrie-
rung von Abgasmessgeräten Pflicht.

KURZFASSUNG

Beim Thema Abgasuntersuchung besteht 

Handlungsbedarf. Denn seit 1.1.2018 gilt 

die verpflichtende Endrohrmessung und 

ab 1.1.2019 kommen neue Grenzwerte für 

alle Euro-6/VI-Fahrzeuge sowie die DAkkS-

akkreditierte Kali brierung der Abgasmess-

geräte dazu. 

„Knapp die Hälfte der Abgassonden 

im Markt wird die Kriterien ab 1.1.2019 

nicht mehr erfüllen.“
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asp: Sind dann neue Geräte für anerkann-
te AU-Werkstätten notwendig?
J. Schneeweiss: Nach Brancheninforma-
tionen sind über 40 Prozent der im Markt 
befindlichen Abgassonden für Benzin 
nicht umrüstbar, dann wird eine Investi-
tion notwendig. Bei Diesel sind die Zahlen 
ähnlich. Also werden knapp die Hälfte der 
Abgassonden im Markt die Kriterien ab 
1.1.2019 nicht mehr erfüllen.

asp: Mit welchen Kosten müssen Werkstät-
ten für die Abgassonden rechnen?
J. Schneeweiss: Zunächst muss die 
 Umrüstung geprüft werden, bei unseren 
Geräten lässt sich dies anhand der Serien-
nummer auf der Rückseite des Geräts ab-
fragen. Die Kosten für die Umrüstung 
einer Benzin abgassonde betragen 600 bis 
800 Euro. Damit liegen sie deutlich unter 
den Anschaffungskosten für ein komplett 
neues Abgasmodul. Die Umrüstung für 
Dieselsonden ist von den zuständigen Be-
hörden noch nicht final freigegeben. 

asp: Mit dem Verkehrsblatt 11/2018 wird 
zudem die Kalibrierung für Abgasmess-
geräte ab 1.1.2019 Pflicht …
J. Schneeweiss: Ja, zum 1.1.2019 sammelt 
sich einiges an. Für die Kalibrierung ent-
wickeln wir aktuell im Markt einen Pro-
zess, es soll hier ein Bevollmächtigten-
Konzept geben. In Zusammenarbeit mit 
einem DAkkS-akkreditierten Kalibrier-
labor können die qualifizierten Händler 
dann die jährliche Kalibrierung selbst 
durchführen. Ab 2019 bringen wir, so wie 

andere Hersteller auch, zudem komplett 
kalibrierte Geräte auf den Markt. Die Ka-
librierung gilt für zwölf Monate. Generell 
muss sie für beide Sonden einzeln durch-
geführt werden.

asp: Wie geht es nach 2019 weiter 
mit der AU?
J. Schneeweiss: Werkstätten 
müssen die Fahrzeuge prüfen. 
Jahrelang hat man ge-
meint, man braucht keine 
End rohrmessung, aber 
jetzt ist die Rückwärtsrolle 
vollzogen. In den nächs-
ten Jahren wird es weitere 
Anforderungen mit neu-
eren Technologien wie 
zum Beispiel die Dieselpartikel-
zählung oder grundsätzlich die 
Partikelzählung geben. Dann 
werden nochmals neue Sonden 

notwendig, die auch wieder kalibriert 
werden müssen. Ich bin überzeugt, dass 
man hier das Rad nicht überdrehen sollte. 
Die Investitionen, die notwendig sind, 

werden die Werkstätten auf die Au-
tofahrer abwälzen. Der Gesetzgeber 
ist hier aufgrund der aktuellen Dis-
kussionen hypersensibel. Aber wir 

brauchen praktikable und 
bezahlbare Lösungen für 
Werkstätten. Gerade freie 
Werkstätten werden sich 
bei den Investitionen 
sonst überlegen, ob sie die 
AU weiter durchführen 
können. 
 Interview: Valeska Gehrke ■

HINTERGRUND

Brainbee wird zu Mahle Aftermarket 

Deutschland GmbH

Das italienische Unternehmen Brainbee 

wurde 2001 gegründet und ist auf Klima-

service, Diagnose, Fluidmanagement und 

Abgasmessung spezialisiert. Der Werkstatt-

ausrüster beschäftigt insgesamt rund 120 

Mitarbeiter, 15 davon in Deutschland. Im 

Herbst 2017 übernahm der Mahle-Konzern 

20 Prozent von Brainbee und stockte sei-

nen Anteil im Mai 2018 auf insgesamt 80 

Prozent auf. Nach einer anschließenden 

Umfirmierung wurde Brainbee ab Juli 2018 

zu Mahle Aftermarket Deutschland GmbH. 

Die im Markt etablierten Marken Mahle 

und Brainbee sollen aber weiter nebenein-

ander bestehen bleiben. Mahle will mit der 

Übernahme in Zukunft ein noch größeres 

Spektrum an Ausrüstungen und Dienstleis-

tungen anbieten.

AK TUELLE VORGABEN

Änderungen bezüglich der AU und bei AU-Messgeräten

Im Verkehrsblatt 11/2018 vom 15. Juni 2018 gab es relevante Ände-

rungen zur AU. Die entsprechenden Veröffentlichungen finden Sie in 

der vorliegenden Ausgabe der asp AUTO SERVICE PRAXIS ab Seite 36. 

Dabei geht es in Nr. 99 „Ergänzung der Richtlinie für die Durchführung 

der Untersuchung der Abgase von Kraftfahrzeugen nach Nummer 

6.8.2 der Anlage VIIIa StVZO (AU-Richtlinie)“ um die Genauigkeitsklas-

se für Abgasmessgeräte. Mit der Nr. 100 „Richtlinie zur Kalibrierung 

von Abgasmessgeräten, die für die Untersuchung der Abgase von 

Kraftfahrzeugen nach Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa StVZO eingesetzt 

werden (AU-Geräte Kalibrierrichtlinie)“, werden die Anforderungen der 

Richtlinie 2014/45/EU auch im Bereich Abgas-Messgeräte umgesetzt. 

ZEITPLAN AU

1.1.2018

 ■ Generelle Endrohrmessung der Abgase bei allen AU-pflichtigen Kraftfahrzeugen (Leitfaden 

5  Revision 01)

 ■ Manuelle Einleitung der Endrohrprüfung unter bestimmten Voraussetzungen bis 1.1.2019 

möglich nach der Übergangsregelung Verkehrsblatt 24/2017 Nr. 194

 ■ Festlegung der Abregeldrehzahl auf ≥ 90 % der Nenndrehzahl aus dem Fahrzeugschein

1.1.2019

 ■ Senkung der Grenzwerte für alle Euro-6/VI-Fahrzeuge:  

- auf 0,1 % vol. CO im hohen Leerlauf bei Benzinfahrzeugen 

- auf 0,25 m-1 bei Dieselfahrzeugen

 ■ neue Anforderungen an Genauigkeitsklassen der AU-Geräte (Nr. 99, Verkehrsblatt 11/2018)

 ■ DAkkS-akkreditierte Kalibrierung der AU-Messgeräte nach AU-Geräte Kalibrierrichtlinie  

(Nr. 100, Verkehrsblatt 11/2018)

1.1.2021

 ■ Einführung eines Verfahrens zur Überprüfung der Partikelanzahl bei der periodischen 

 Ab gasuntersuchung i m E ndrohr

Für Leitfaden 5.01 gerüstet: 

die Brainbee AU-Station  

Omnibus 800 Kombi
Foto: Brainbee
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